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„Time is money“, Öffnungszeiten sind 
begrenzt, und der teure Firmenkun-
denbetreuer ist mit Aufträgen be-
schäftigt oder blockiert, die der Kunde 
viel besser selber abschließen kann 
oder außerhalb von Öffnungs- und 
Ansprechzeiten, ohne seinen Berater 
einzuschalten, erledigen möchte. Dass 
sich die Effizienz beiderseits steigern 
lässt, ist offensichtlich. Hinzu kommt, 
dass derjenige, der als Privatkunde  
die 24/7-Verfügbarkeit und Ubiqui- 
tät von Finanzdienstleistungen kennt, 
sich fragt, warum er als Vertreter eines 
Unternehmens nicht den gleichen  
Service bei seinem Finanzdienstleister 
in Anspruch nehmen kann.

Was also sind die Unterschiede, 
was die Gemeinsamkeiten im B2B- 
und B2C-Geschäft? Gibt es soge-

nannte „Blocking Points“, und kön-
nen sie umschifft werden? Gibt es 
Funktionalitäten, die sich im B2C-
Geschäft bewährt haben und univer-
sell auch für das B2B-Geschäft zu 
nutzen sind? In jedem Fall gilt: Alles, 
was digitalisiert werden kann, wird 
digitalisiert.

Dem allgemeinen Trend der Digi-
talisierung entsprechend prüfen aktu-
ell nahezu alle Finanzdienstleister die 
sich ergebenden Möglichkeiten1 der 
verbesserten

 Ansprache neuer Kunden zwecks 
Erstgeschäften,

 Kommunikation mit ihren beste-
henden Kunden zwecks laufen-  
der Betreuung und Folgegeschäf-
ten sowie

 Abwicklung interner Prozesse, im 
Idealfall eingebunden in eine End-
to-End-Prozesskette zwecks weite-
rer Automatisierung und Effizi-
enzsteigerung.

Zudem gibt es, wie im Privatkun-
dengeschäft, auch im Firmenkunden-
geschäft spezifische Fintechs, die die 
traditionellen Anbieter, Banken, Lea-
sing- und Factoring-Gesellschaften, 
herausfordern und – vielleicht (noch) 
mehr als im Privatkundengeschäft – 
Alternativen aufbauen, ob nur als In-
termediäre oder selbst auch als Fi-

nanzdienstleister, die als Konkurrenz 
zu den tradierten Finanzierungsange-
boten einzuschätzen sind.

Anders als im Privatkundenge-
schäft steht jedoch nicht der Kauf-
wunsch an einem Point of Sale im 
Vordergrund, sondern ein Kauf im 
Internet, vom Arbeitsplatz aus, mit 
dem eine Bestellung aufgegeben wird, 
die einen bestehenden oder gerade 
entstandenen (Standard-)Bedarf des 
Unternehmens deckt.

Auf der dargestellten Grundkon-
stellation basieren vielfältige Ge-
schäftsmodelle an der Schnittstelle 
von Kauf und Finanzierung, unter 
anderem:  

 Absatzförderung mittels Absatz-
finanzierung durch Hersteller 
oder Händler selbst, 

 Einschaltung herstellerabhängiger 
Finanzdienstleister (sogenannter 
Captives, besonders erfolgreich im 
Segment Automotive Finance),

 klassische private Banken, Spar-
kassen und Genossenschaftsban-
ken mit Filialnetzen, 

 Direktbanken und weitere spezi-
elle Kreditbanken meist ohne Fili-
alnetze, 

 sogenannte API-Banken, die selbst 
mehr Technologieunternehmen 
als Bank sind und als Enabler be-
ziehungsweise Finanzdienstleister 
für Fintechs zunehmend auch im 
B2B-Geschäft agieren,
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 Leasing-Gesellschaften als Ob-
jektfinanzierer, die mit ihrem 
Produkt-Know-how auch die 
Rücknahmeprozesse im Auge 
haben und weitere Services an-
bieten,

 Makler, die Best Advice für die 
jeweilige Kundensituation bieten,

 weitere Non- und Near-Banks 
(Zahlungsdiensteanbieter, Len-
ding-Plattformen et cetera), die 
sich, teils als Intermediäre len-
kend, in den Finanzierungsprozess 
einschalten, darunter

 Fintechs, die sich mit spezifischen, 
innovativen Funktionalitäten als 
Partner oder Wettbewerber der Fi-
nanzdienstleister gerieren, sowie

 Factoring-Gesellschaften, die auf 
einen möglichst automatisierten 
Prozessfluss beim (revolvierenden) 
Forderungsankauf fokussieren.

Entscheidend für den Erfolg eines 
jeden Geschäftsmodells ist bereits 
jetzt und künftig verstärkt seine Kun-
denorientierung („Customer Centri-
city“) beziehungsweise die Ausrich-
tung auf die Wünsche des Kun-  
den. Bislang war der Kunde oftmals 
gezwungen, dem (Kauf-/Finanzie-
rungs-)Prozess der jeweiligen Organi-
sation zu folgen. Heute findet auch 
der Firmenkunde in der realen und 
digitalen Welt ein umfassendes Ange-
bot an Alter nativen. 

Der bereits aus dem Privatkun-
dengeschäft bekannte Dreiklang „In-
fomieren, Vergleichen, Abschließen“ 
gelingt somit auch im Firmenkun-
dengeschäft. Die Kundenloyalität 
sinkt: Selbst in langjährigen Partner-
schaften kann sich sowohl der Anbie-
ter (Hersteller oder Händler) als auch 
der Financier nicht mehr sicher sein, 
auch beim nächsten Einkauf berück-
sichtigt zu werden.

Möchte ein Anbieter erfolgreich 
sein, muss sein (Kauf-/Finanzie-
rungs-)Prozess dem Kunden folgen 
und nicht umgekehrt. Wechselt ein 
Firmenkunde seinen Anbieter, so be-
darf es zwar einiger zusätzlicher An-
strengungen und neuer (vertragli-
cher) Regelungen, dafür aber geht 

dauerhaft ein meist größeres Ein-
kaufsvolumen verloren. 

Halbherzig modernisierte On-
lineauftritte, die statisch einer digita-
len Visitenkarte gleichen, sind daher 
nicht mehr zeitgemäß. „Alles, was di-
gitalisiert werden kann, wird digitali-
siert“, formulierte Carly Fiorina, ehe-
malige Chefin von Hewlett-Packard. 
Dies trifft auch auf die Customer 
Journey des Wholesale zu. Dies be-
ginnt bei Produktkonfiguratoren 
sowie Web shops und trifft auch für 
die Waren- und Dienstleistungsange-
bote des B2B-Geschäfts zu. Interak-
tion steht dabei im Vordergrund. 
Auch bei den dort vorherrschenden 
komplexen Produkten, neben Pkw 
und Nutzfahrzeugen Investitionsgü-
ter wie Maschinen, IT-Ausstattung et 
cetera, finden sich zwischenzeitlich 
Preisauszeichnungen und Finanzie-
rungskonditionen über einen auf  
der Website inte grierten Finanzkal-
kulator.

Weiter wird der smarte Über- 
gang vom Kauf zur Finanzierung 
durch Vergleichsportale, wie bei-
spielsweise Compeon oder LeasinGo, 
unterstützt. Diese vereinfachen die 
Suche nach Finanzierungsangebo- 
ten. Nach nur wenigen Angaben zum 
Unternehmen werden (Kredit-/Lea-
sing-)Angebote angezeigt, die, ab-

hängig vom Finanzierungsobjekt, 
teils taggleich abgeschlossen werden 
können.

Das private Einkaufsverhalten 
prägt nach und nach auch das B2B-
Geschäft. Dort wird die Nase vorn 
haben, wer nahtlos („seamless“) die 
Welten verbindet und die Kundenbe-
dürfnisse am besten befriedigt. Dies 
kann zum Beispiel an hand zusätzlicher 
Services erfolgen, welche die Kunden-
bindung über die Vertragslaufzeit und 
mit attraktiven Folgeofferten darüber 
hinaus oder mit weiteren Produktbün-
deln fördern.

Medienbruchfreier  
digitaler Prozess

Da die sogenannte „Customer 
Journey“ heute alle von einem Anbie-
ter gebotenen Kontaktpunkte um-
fasst, ist es nicht mehr ausreichend, 
nur mehr als einen Kanal zu bedienen 
(Multi-Channel). Die hohe Kunst 
liegt vielmehr darin, das Angebot um 
einen jederzeitigen Wechsel zwischen 
allen angebotenen Kanälen zu erwei-
tern (Cross- beziehungsweise Omni-
Channel)  und den Datenaustausch 
zwischen allen Vertriebswegen ein-
schließlich der durch sie angebote- 
nen Finanzierungsoptionen zu er-
möglichen. 

Abbildung 1: Grundelemente von Zahlungs- und Finanzierungsprozessen

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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Der Prozess vom Entstehen eines 
Einkaufsprozesses bis zum (Finanzie-
rungs-)Abschluss stellt bereits in der 
realen Welt eine Herausforderung dar 
(siehe Abbildung 1, Seite 85). Denn 
dieser Weg ist geprägt von Unterbre-
chungen, Warte- und Liegezeiten durch 
Vor-Ort-Termine, die Zusendung be-
ziehungsweise Nachreichung von Un-
terlagen, gegebenenfalls durch das 
Durchlaufen eines Post-Identverfah-
rens. Das muss und kann digital besser 
realisiert werden, mit entsprechend re-
duziertem Aufwand auf beiden Seiten. 
Es gilt also, einen potenziel len Kunden 
auf seiner digitalen Reise zum Ab-
schluss so an genehm zu begleiten, dass 
er den Prozess ohne Abbruch erfolg-
reich durchläuft. Ist der Kunde mit 
dem Prozess zufrieden, wird er diesen 
An bieter bevorzugen und im Kreis sei-
ner Geschäftskollegen Empfehlungen 
geben.

Einen wesentlichen Beitrag zu die-
sem optimierten Prozess liefern die Be-
nutzerführung und grafische Oberflä-
che der digitalen Antragsprozesse. Im 
Optimalfall ist das „Look-and-feel“ im 
Corporate Design des Unternehmens 
gehalten und wird über alle genutzten 
Devices hinweg einheitlich dargestellt. 
Durch Responsive Design nutzt die 
Anwendung die jeweils verfügbare 
Bildschirmgröße ohne Scrollen opti-
mal mit bester Übersichtlichkeit aus.

Entscheidend sind zudem die 
richtige Ansprache sowie die Akzep-
tanz des Nutzers. Diese kann unter-
stützt werden durch
 eine personalisierte Ansprache 

entsprechend seiner Bedürfnisse 
(Personalised Marketing), 

 Nutzung des bestehenden Wissens 
über seine Bedürfnisse (Customer 
Insights), 

 das schnelle Erreichen seines Ziels 
(Digital Experience mit hoher 
Conversion Rate).

Weiterentwicklungen beziehungs-
weise Innovationen von Geschäfts-

modellen werden daher künftig ver-
stärkt basieren auf 

 der Auswertung von Daten (Big 
Data), 

 der Nutzung kognitiver Sy-  
steme, die anders als „reine“ 
künstliche Intelligenz auch die 
menschliche Komponente mit  
Intuition und Emotion einbezie-
hen und 

 der kundenindividuellen Auspräg-
barkeit hoch automatisierbarer 
Prozesse.

Modularer  
Online-Vertragsabschluss

Das medienbruchfreie digitale Ab-
schließen von Verträgen ist heute noch 
nicht an der Tagesordnung, insbeson-
dere nicht im B2B-Geschäft. Einerseits 
gilt es, die höhere Komplexität des  
Geschäfts sachgerecht und juristisch 
einwandfrei zu erfassen. Andererseits 
decken historisch gewachsene IT-Kern-
anwendungen die aktuellen Marktan-
forderungen oft nicht ab. 

Gefragt sind daher Anwendungen, 
die sich schnell und flexibel an neue 
Anforderungen anpassen lassen. Die-
ser scheinbare Widerspruch lässt sich 
durch eine sogenannte hybride IT be-
ziehungsweise IT der zwei Geschwin-
digkeiten lösen.2 Altbewährte Legacy-
Systeme tun weiterhin ihren Dienst, 

werden aber durch innovative Lösun-
gen ergänzt und liefern die dringend 
benötigte Agilität und Flexibilität 
(siehe Abbildung 2).

Auf Basis einer serviceorientierten 
Architektur lassen sich bestehende IT-
Landschaften einfach und schnell um 
innovative Funktionen erweitern. Die 
Business Services verbinden sich per 
„Enterprise Service Bus“ mit beste-
henden Systemen per „Fast Integra-
tion“. So können einzelne Module zu 
einem spezifisch-orchestrierten Pro-
zess kombiniert werden und das bis-
herige Core System optimal ergänzen. 
Die Konfiguration der Services erfolgt 
online, Workflows und Regeln können 
durch die Fachabteilungen gestaltet 
und angepasst werden. Das garantiert 
maximale Individualität und Agilität. 

Vorteile des modularen Einsatzes 
von Business Services, die sich um das 
bestehende Kernsystem gruppieren, 
sind

 die einfache Integration in be-
stehende Strukturen und An-
wendungslandschaften durch ge-
kapselte, leichtgewichtige, agile 
Lösungen,

 die flexible Abbildung auch  
komplexer Geschäftsprozesse für 
unterschiedliche Zielgruppen,

 kurze Umsetzungs- und Bereit-
stellungszyklen mit entsprechen-
den Time-to-Market-Vorteilen,

Abbildung 2: Grundidee modularer Business Services in einer  
 hybriden IT

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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 eine geringere Belastung der Res-
sourcen der IT-Abteilungen, 

 ein „Continuous Delivery“, wie aus 
der Welt der Apps bekannt, mit 
schnellen Erfolgen und kontinu-
ierlichen funktionalen Erweite-
rungen.

Ein typischer B2B-Prozess könnte 
end-to-end folgende Module umfas-
sen (siehe Abbildung 3, Seite 88):

 Customer Administration Mana-
gement,

 Pre-Approval-Check,
 Online-Legitimation,
 Early-Scan-Digitalisierung und
 Elektronische Unterschrift.

Entsprechend der sogenannten 
„Pain Points“ des Anbieters kann mit 
einzelnen Funktionalitäten begon-
nen werden, die gesamte Prozessstre-
cke kann nach und nach entstehen 
und später um neue Funktionalitäten 
ergänzt oder um Features, die sich 
nicht bewährt haben oder nicht mehr 
erforderlich sind, bereinigt werden. 
So werden Großprojekte beim An-
bieter ver mieden, dem Kunden kann 
vermittelt werden, dass in kurzen Zy-
klen Fortschritte erreicht werden, die 
ihn der optimalen Customer Experi-
ence sukzessive näherbringen.

Customer Administration 
Management

Startet nicht nur ein Einkaufs-, 
sondern auch ein Finanzierungspro-
zess auf Seiten des gewerblichen  
Käufers, so steigen Komplexität und 
formale Anforderungen an die Da-
tenqualität und Prozesse. Sofort er-
gibt sich im B2B-Geschäft eine Viel-
zahl von Fragen, da der Besteller 
nicht auf eigene Rechnung kauft  
und für die Zahlung haftet, sondern 
das Unternehmen, für das er handelt 
– und hoffentlich mit entsprechen-
den Kompetenzen vertretungsbe-
rechtigt ist: 

 Wer ist der Besteller? Ist er bereits 
bekannt oder handelt es sich um 
einen neuen Mitarbeiter?

 Darf der Besteller einen Kauf für 
das Unternehmen tätigen? Wie ist 
die Vertretungsberechtigung?

 Was darf bis zu welcher Betrags-
höhe der Besteller allein oder zu-
sammen mit anderen Mitarbeitern 
oder Geschäftsführern im Namen 
des Unternehmens kaufen? Welche 
Kompetenzen für Objekt und An-
schaffungspreis liegen vor – ein-
zeln oder gemeinschaftlich?

 Unter welchen Voraussetzungen 
kann der Besteller eine Finanzie-
rung neu begründen oder die Aus-
schöpfung einer Finanzierungs-
linie verantworten? Wie sehen 
zen trale oder dezentrale, regelba-
sierte Entscheidungen aus?

 Wie soll der Kauf beglichen wer-
den? Welche Finanzierungspro-
dukte wie Kredit, Leasing oder 
Factoring zu welchen Konditionen 
und Laufzeiten sind zulässig?

Anders als im Privatkundenge-
schäft ist eine Bargeldzahlung in der 
Regel nicht die Alternative. Der Kauf 
auf Rechnung ist die erste Kreditent-
scheidung, die ein Anbieter in der Be-
ziehung zu seinem Kunden zu treffen 
hat. 

Die Nutzung einer Finanzierungs-
option ist dann nur der nächste 
Schritt auf einem Kontinuum: 

 Handelt es sich um eine Kauf-
preiszahlung (Zahlung auf Rech-
nung) oder um eine Finanzie-
rungsoption mit Rückzahlung 
ganz oder in Raten zu einem oder 
mehreren Zeitpunkten in der Zu-
kunft, gegebenenfalls verknüpft 
mit weiteren Services?

 Übernimmt die Kreditierung der 
Verkäufer (Hersteller oder Händ-
ler) selbst im Sinne eines Kaufs auf 
Ziel beziehungsweise (Online-)
Ratenkaufs oder wird ein Finanz-
dienstleister eingeschaltet?

 Handelt es sich um ein einzeln zu 
genehmigendes Geschäft oder um 
eine neue beziehungsweise beste-
hende Geschäftsbeziehung, für die 
aufgrund einer künftigen Vielzahl 
von Transaktionen ein (Rahmen-)
Limit einzuräumen ist?

Service Provider, die einen Her-
steller oder Händler dabei begleiten 
und absichern, gibt es viele und offen-
sichtlich funktioniert es auch. Denn 
das Geschäft, intern auf Seiten des 
Verkäufers über das Credit Risk Ma-
nagement oder den CFO gesteuert, 
floriert.

Wird ein Finanzdienstleister ein-
geschaltet, ist das Wissen über zu fi-
nanzierende Kunden und Objekte ab-
hängig davon, in welcher Beziehung 
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er zum Anbieter und seinem Kunden 
steht:

 fester Finanzierungspartner des 
Anbieters, zum Beispiel beauftragte 
Spezialbank im Rahmen eines Ab-
satzförderungsprogramms und Ab-
satzfinanzierungsprogramms3,

 fester Finanzierungspartner des 
Käufers, zum Beispiel seine Haus-
bank,

 (einmalig) vermittelter Finanzie-
rungspartner, zum Beispiel durch 
einen Makler oder Auswahl in 
einem Vergleichsportal.

Bei einem Firmenkunden, der für 
den Kauf von Waren und/oder Dienst-
leistungen einen Finanzdienstleister 
erstmals in Anspruch nehmen möchte, 
gilt es, einen Rahmen zu definieren. 
Dieser sollte die oben aufgeführten 
Fragen zum Besteller und zum zu fi-
nanzierenden Objekt in Abhängigkeit 
von der Kreditrisikostrategie des Her-
stellers oder Händlers beziehungs-
weise seines Finanzdienstleisters klar 
beantworten. 

Somit bedarf es, abgesehen von 
kleineren Einzelgeschäften, die unter 
Risikogesichtspunkten zu vernach-
lässigen sind, üblicherweise zu- 
nächst eines persönlichen Kontakts, 
in dem die Leitplanken einer Ge-
schäftsbeziehung gesetzt werden. 
Wird dieser Rahmen traditionell  
seitens des Finanzdienstleisters mit 
den Unternehmensvertretern ge-
schaffen und durch entsprechende 
Unterlagen, wie zum Beispiel Han-
delsregisterauszüge und Kompetenz-
regelungen, fixiert, ist für Standard-
geschäftsvorfälle, wie zum Beispiel 
die Erweiterung oder Ersatzbestel-
lung eines Firmen-Pkw im Rah-  
men des Fuhrparkmanagements, ein 
strukturiert-schematisches Vorgehen 
vorstellbar.

Die handelnden Personen zu 
identifizieren, ist das kleinere Pro-
blem. Doch die Rolle desjenigen,  
der im Namen eines Unterneh-  
mens anfragt, bestellt und eine Fi-
nanzierungsoption wahrzunehmen 
wünscht, bedarf einer zum jeweiligen 
Geschäftskontext passenden, flexi-
blen Abbildung. Diese ist zur Prü-
fung und Genehmigung sowie zur 
anschließenden Valutierung heran-
zuziehen. Gegen diese kann, im Ide-
alfall voll automatisiert, durch die 
eingebundene „Credit Decision En-
gine“ entschieden werden.

Je besser die Vorstrukturierung 
der zu klärenden Fragen, je flexibler 
die Abbildung von Rollen, Kompeten-
zen und Regeln in einem Customer 
Administration Management, desto 
größer ist die Chance auf eine auto-
matische Entscheidung und Auf-
wandsreduktion auf Seiten des Fi-
nanzdienstleisters. 

Ein passendes System hierzu ist ein 
„Customer Administration Manage-
ment Modul“. Im Idealfall ist dies ein 
Sammelbecken aller Daten der bestel-
lenden oder finanzierenden Unter-
nehmenskunden und aller relevanten 
Mitarbeiter, das zugleich den juristi-
schen Bestand repräsentiert und mit 
allen Datenquellen des Unterneh-
mens, wie zum Beispiel Kundendaten 
des Core- sowie des Customer-Re la-
tionship-Systems, synchronisiert ist. 

Dieses Modul korrespondiert mit den 
später im Prozessfluss auftretenden 
Schritten Scoring und Entscheidung 
und ermöglicht, bei Vorliegen aller re-
levanten Daten, eine automatische 
Entscheidung durch die „Credit Deci-
sion Engine“.

Pre-Approval-Prozess

Klassische Prozesse in der An-
bahnung eines Kaufs beziehungs-
weise einer Finanzierung lassen sich 
mit modernen Services neu denken. 
Der Pre-Approval-Prozess kommt 
insbesondere dann zum Einsatz, 
wenn es sich um einen Neukunden-
kontakt handelt und entsprechend 
noch keine Informationen über das 
Unternehmen und seine handelnden 
Personen vorliegen. Die Finanzier-
barkeit eines Investitionsvorhabens 
wird auf Basis eines reduzierten Sets 
an Daten zum Unternehmen und 
dem Besteller sowie weiteren spezifi-
schen, risikoorientierten Informatio-
nen überprüft. 

Mit der Eingabe der Daten er-
folgt eine Validierung in Echtzeit  
im Hintergrund. Die Kunst besteht 
darin, von vornherein solche An-
fragen auszuschalten, die bei einem 
Ampelsystem im Rahmen eines  
Genehmigungsverfahrens ein Rot 
(Ablehnung, zum Beispiel bei man-
gelnder Bonität, aber auch aufgrund 

Abbildung 3: Mögliche Module eines B2B-Online-Vertragsabschlusses

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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3)  Wie im Privatkundengeschäft bieten sich dem 
Anbieter durch eine Absatzfinanzierung er-
weiterte Möglichkeiten der Absatzförderung. 
Das Angebot einer Finanzierung rundet das 
Service Portfolio ab und eröffnet vielleicht 
neue Marktchancen durch innovative Pro-
duktbündel. Will er nicht das potenzielle Aus-
fallrisiko tragen, das sich aus einer Finanzie-
rung ergeben kann, steht die Auswahl eines  
spezialisierten Finanzierungspartners an.
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von Compliance und Geldwäsche-
Kriterien, zum Beispiel Eintrag in 
einer PEP- oder Black-List) oder ma-
ximal ein Gelb (Genehmigung nur 
unter Auflagen, zum Beispiel unter 
Beibringung weiterer Sicherheiten) 
erreichen.4

Auch kann im Rahmen eines Pre-
Approval eine erste Bonitätseinschät-
zung auf Basis der verfügbaren steuer-
lichen E-Bilanzen erfolgen, die seit 
2018 als digitaler Finanzbericht medi-
enbruchfrei zur Verfügung stehen.

Bei Einsatz einer leistungsfähigen 
„Credit Decision Engine“ erfolgt die 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit in 
Bruchteilen von Sekunden auf Basis 
der vom Finanzdienstleister defi-
nierten Scorecards, gegebenenfalls 
dann unter automatischer Hinzuzie-
hung weiterer Auskünfte. Die Finan-
zierungszusage kann noch während 
des Kaufprozesses übermittelt wer-
den, zum Beispiel während des 
Check-out-Vorgangs oder an einem 
Point of Sale.

Insbesondere in dem Fall einer 
negativen Kreditentscheidung emp-
fiehlt sich ein Verweis auf einen  
weiteren Kommunikationskanal wie 
die Kontaktaufnahme mit einem 
Bera ter. Dieser hat die Möglichkeit, 
Fehleingaben zu korrigieren oder al-
ternative Finanzierungsoptionen auf-

zuzeigen. Bereits erfasste Datensätze 
sollten dem Berater im Sinne des 
Cross Channel Managements zur 
Verfügung stehen, um eine Doppeler-
fassung zu ver meiden.

Online-Legitimation

Im Rahmen des Onboardings 
eines neuen Kunden ist das „Know-
Your-Customer-Prinzip“ (KYC) zu 
beachten. Insbesondere zur Verhin-
derung von Geldwäsche muss eine 
Legitimationsprüfung erfolgen, nach 
der zu prüfen ist, wer der Kunde  
ist, wie sein Geschäftsmodell aus- 
sieht und woher seine Finanzströme 
stammen. 

Seit 2014 sind Videoidentifizie-
rungsverfahren ein wesentlicher Bau-
stein eines medienbruchfreien On-
line-Vertragsabschluss-Prozesses. Die 
mit erneutem Rundschreiben der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) zu beachtenden 
Regelungen beziehungsweise Ver-
schärfungen traten zum 15. Juni 2017 
in Kraft und führen zu einer Klarstel-
lung beziehungsweise Aufrechterhal-
tung eines hohen Qualitätsstandards 
der Online-Legitimation (siehe Abbil-
dung 4).

Die etablierten Verfahren entwi-
ckeln sich kontinuierlich weiter und 
werden zwischenzeitlich nicht nur für 
Privatkunden angeboten. Mit ent-
sprechend erweitertem Prüfungsum-
fang finden sie ebenso Anwendung 
für die Legitimation von Unterneh-
men und deren vertretungsberechtig-
ten Mitarbeitern. 

Eine Fern-Identifikation kann 
dabei nicht nur durch etablierte Ver-
fahrensanbieter erfolgen, sondern 
auch durch autorisierte Dritte, die 
nicht Teil der Organisation des Fi-
nanzdienstleisters sein müssen. Da- 
zu zählen neben eigenen Mitarbei- 
tern beispielsweise Verkäufer, Ver-
triebs- und Außendienstmitarbeiter 
von Herstellern, Handel oder sonsti-
gen Serviceprovidern. Auf Basis von 
Prozessvorgaben ist es möglich, vor 

Ort Daten zu erfassen, Sicherheits-
merkmale zu prüfen und Prüfproto-
kolle beziehungsweise Ident-Zertifi-
kate anzulegen. Dies vereinfacht die 
Prozesse im Cross-Channel-Vertrieb. 
Vorteile dieser Legitimationsprüfung 
sind die Identifikation im direkten Ge-
spräch, die sofortige Anwendung des 
Prüfungsergebnisses in Echtzeit sowie 
das Entfallen zusätzlicher Kosten für 
Serviceprovider oder Hardware. 

Early-Scan-Digitalisierung

Wenngleich Verfahren wie der 
„Digital Bank Account Check“ dazu 
beitragen, dass im Rahmen eines (Pri-
vatkunden-)Finanzierungsantrags 
weitgehend auf die Einreichung  
von Dokumenten, wie beispielsweise 
Gehaltsnachweis, verzichtet werden 
kann, verbleiben insbesondere im 
B2B-Geschäft einzureichende Unter-
lagen, wie Verträge, (Objekt-)Be-
schreibungen, Präsentationen, Analy-
sen oder Auswertungen.

Bereits heute bedienen sich do-
kumentenbasierte Geschäftsprozesse 
beim Finanzdienstleister in der Regel 
optischer Kopien dieser Dokumente. 
Diese werden nach postalischem Ein-
gang mit Hilfe von Scannern erstellt 
und den jeweiligen Vorgängen zuge-
ordnet. Die digitale Verarbeitung der 
Daten führte bereits zu deutlichen 
Effizienzsteigerungen. Dennoch ver-
hindern Postlaufzeit und Scanvor-
gang eine Real-Time-Verarbeitung 
einzureichender Unterlagen und 
somit einen schnellen Vertragsab-
schluss. Im Falle von falschen, feh-
lenden oder unleserlichen Informati-
onen oder Dokumenten wiederholen 
sich die Bearbeitungsschritte. Die 
nur teilweise Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse führt zu papierhaften 
Schattenakten.5 Digitalisierung und 
Automatisierung sind zudem noch 

Abbildung 4: Online-Legitimation 
(schematisch)

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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4) Zur wirtschaftlichen Verbesserung der Pro-
zesse ist anzustreben, kostenträchtige Infor-
mationen, beispielsweise durch die Einholung 
von kostenintensiven Auskünften, in die späte-
ren Prozessschritte zu verlagern.

5) Vgl. Moritz, E./Preitsameter, M. (2017). Doku-
menten-Management und Digitalisierung im 
Daten-Onboarding. In FLF 3/2017, S. 116-120.
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vielfach mit manuellen Arbeits-
schritten verbunden:

 Erstellung und Versand beim Ein-
reicher,

 Dokumentenscan,
 Indizierung und Zuordnung,
 Inhaltsprüfung,
 Inhaltsextraktion,
 Ablage und Verwaltung,
 Suchen und Wiederauffinden.

Der technische Fortschritt kann 
den Prozess weiter optimieren und  
den heute existierenden Late-Scan-  
in einen Early-Scan-Prozess (siehe  
Abbildung 5) verwandeln: Multifunk-
tionsgeräte mit Scanfunktion, Scan-
ner-Devices und Smartphones mit  
Kamerafunktion sind zum Stan-  
dard geworden. Moderne Digiti - 
zer-Apps helfen mit ihrer Ausrich-
tungskorrektur beim Abfoto gra fie-  
ren von Dokumenten. Diese über-
zeugen durch hohe Sicherheitsstan-
dards und qualitative Ergebnisse nach 
DIN-Norm, selbst bei kaum aus-
reichendem Licht und aus fast jeder 
Perspektive. 

Gehen die einzureichenden Un-
terlagen beim Finanzdienstleister di-
gital als Scan, als Upload oder als Mail 
in einem modernen (Antrags-)Doku-

mentenportal ein, das dem Doku-
menten-Management-System (DMS) 
vorgeschaltet ist, so ergeben sich wei-
tere Vorteile.

Die Entgegennahme, Strukturie-
rung und Prüfung der eingereichten 
Unterlagen wird workflow-basiert un-
terstützt. Die qualitative Aufbereitung 
und Inhaltsextraktion aus Bilddaten 
durch OCR-Lösungen6 verbessert die 
Datenqualität bei Übernahme in das 
Kernsystem. Prüfroutinen helfen, Du-
bletten zu vermeiden. Die weitere Be-
arbeitung wie Sichtung, Bearbeitung, 
Genehmigung, Freigabe und Über-
stellung in das DMS erfolgt mit Log-
funktion.

Entstehen nun Verträge, die rechts-
gültig zu unterschreiben sind, bedarf 
abschließend auch der Prozessschritt 
der Unterzeichnung einer digitalen 
Lösung.

Elektronische Unterschrift

Mit der europäischen Verord-  
nung 910/2014 für Vertrauensdienste 
(eIDAS) wurde die Grundlage dafür 
geschaffen, dass ein elektronisches Do-
kument den gleichen Stellenwert erhält 
wie ein analoges und so auch digital 
der vorgeschriebenen Schriftformer-
fordernis für Kreditverträge entspro-
chen werden kann. 

Vertragsdokumente können un-
abhängig von Öffnungszeiten und 
ohne Zeitdruck gegengelesen und 
unterzeichnet werden. Sogar der 
Postversand des Dokuments kann 
entfallen, da dieses unveränderbar 
hinterlegt und trotzdem von allen 
Vertragspartnern jederzeit eingese-
hen werden kann.

Die Verfahren beruhen grundsätz-
lich auf den folgenden Schritten 
(siehe Abbildung 6):

 Das zu unterschreibende Doku-
ment wird vom Finanzdienstleis-
ter an seinen Vertrauensdienstean-
bieter (VDA) übergeben, der die 
Gültigkeit der Legitimation prüft,

 das zu unterschreibende Doku-
ment wird den zur Unterzeich-
nung berechtigten Unterneh-
mensvertretern angezeigt,

 die digitale/n Unterschrift/en wird/
werden per Mobile-TAN zertifi-
ziert, 

 der VDA leitet das rechtlich gültig 
signierte Dokument zurück an 
den Finanzdienstleister.

Das Ziel einer verbindlichen, me-
dienbruchfreien Vertragsunterzeich-
nung ist damit, zumindest technisch, 
erreicht. Der Teufel steckt jedoch im 
Detail: Im Idealfall ergeben sich aus 
dem Customer Administration Ma-
nagement Modul die Prozessvorga-
ben, beispielsweise das (wiederholte) 
Procedere, wenn nicht ein Mitarbeiter 
allein zeichnungsberechtigt ist.

„Make or buy“

Im 27. Oktober 2017 wurde von 
der BaFin die finale Fassung der Min-
destanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) veröffentlicht. 
Ein Fokusthema betrifft – neben einer 
Vielzahl weiterer Änderungen – die 
sogenannte „Auslagerung“ von Soft-
ware und (IT-)Dienstleistungen. In AT 
9 der MaRisk wurde der Begriff der 
Auslagerung stärker gegenüber dem 
„sonstigen Fremdbezug von Leistun-
gen“ abgegrenzt. Darüber hinaus wur-

 6) OCR steht für Optical Character Recognition 
und meint eine optische Zeichen- oder Texter-
kennung.

Abbildung 5: Early-Scan-  
Digitalisierung (schematisch)

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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Abbildung 6: Elektronische  
Unterschrift (schematisch)

Quelle: Dr. Rüsberg, afb
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den verschiedene neue Anforderun-
gen an das Auslagerungsmanagement, 
Exit-Prozesse und die Weiterverlage-
rungen aufgenommen, die ab Novem-
ber 2018 Gültigkeit erlangen.7

Die sich aus AT 9 ergebenden Aus-
wirkungen der MaRisk-Novelle 2017 
(siehe Abbildung 7) führen für die be-
troffenen Finanzdienstleister zu einer 
(noch) größeren Stringenz und weite-
ren Aufgaben in ihrer Dienstleister-
steuerung, für die sich zudem weitere 
ergänzende und nicht immer wider-
spruchsfreie Konkretisierungen in 
den „Bankaufsichtlichen Anforderun-
gen an die IT“ (BAIT) und weiteren 
aufsichtlichen Leitlinien von CEBS 
und EBA finden.8

Lösung kann aber nicht sein, auf 
bewährte Dienstleister zu verzichten 
und alles mit eigener IT zu entwickeln. 
Vielmehr sollte auf Anbieter zurückge-
griffen werden, die sich ganz im Sinne 
eines „Business Integration und Trans-
formation Partners“ (BITP) als profes-
sionelle Gesamtdienstleister und Inte-
gratoren ver stehen. Eine Umsetzung 

der sogenannten Digitalisierung wird 
nicht durch monolithische Produkte 
gelingen, sondern mit einer modularen 
Angebotssuite, aus der individuell und 
zielgruppenspezifisch „Best-of-breed“-
Bausteine herausgegriffen und über 
einheitliche Integrationsschichten an 
bestehende oder zu erneuernde Kern-
systeme angebunden werden. 

Dies eröffnet zugleich die Mög-
lichkeit, die eine oder andere Fin-
tech-Lösung zu integrieren und nicht 
nur den Kundenanforderungen hin-
terherzulaufen, sondern selbst mar-
kante Zeichen zu setzen. Dies würde 
bei direkter Kontrahierung für man-
chen Finanzdienstleister die Diskus-
sion um operationelle Risiken und 
die entsprechend notwendige Eigen-
kapitalunterlegung erhöhen, ist doch 
nicht abzusehen, welches Fintech-
Geschäftsmodell sich im Wettbewerb 
durchsetzt und nachhaltig trägt.

Wenn das BITP-Konzept die 
Qualität von Geschäfts- und IT-Pro-
zessen verbessert, so kann dies nun 
von entsprechenden Anbietern in 
einem fachlich und IT-technisch ein-
wandfreien Prozess, der auch hin-
sichtlich Customer Experience und 
IT-Sicherheit als optimal anzusehen 
ist, unter Beweis gestellt werden. 
Gleichzeitig reduzieren sich die Auf-

wände der Dienstleistersteuerung für 
den beauftragenden Finanzdienst-
leister, da nur einer statt mehrerer 
Vertragspartner mit einem Vertrags-
werk und einheitlichen Service Level 
Agreements (SLAs) über alle Funkti-
onalitäten zu managen ist. Greift der 
Gesamtdienstleister auf bewährte 
Bausteine zurück, kann er seinerseits 
operationelle Risiken, die beispiels-
weise aus der Zusammenarbeit mit 
innovativen, aber noch nicht eta-
blierten Fintech-Unternehmen resul-
tieren können, abfedern, ohne dass 
dies den beauftragenden Finanz-
dienstleister belastet.

Konkrete Schritte

Erfolgreiche Unternehmen werden 
sich auch künftig über ihre Produkt- 
und Servicepalette differenzieren und 
sich agil den veränderten Kundenbe-
dürfnissen anpassen. Zen trale Erfolgs-
faktoren sind jederzeit und überall  
verfügbare beziehungsweise medien-
bruchfrei abschließbare Angebote,  
zunehmend auch im B2B-Geschäft. 
Mit ihnen gelingt die digitale Transfor-
mation an der Kundenschnittstelle 
ebenso wie eine kostengünstige Pro-
duktion auf Basis einer End-to-End-
Optimierung der gesamten Prozess-
kette bis ins Back- end. 

Wer bei der Digitalisierung seines 
Geschäftsmodells, seines Leistungsan-
gebots und bei der Marktbearbeitung 
zu zögerlich agiert und strategische 
Entscheidungen auf die lange Bank 
schiebt, läuft Gefahr, von neuen inno-
vativen Playern im Markt verdrängt 
zu werden.

Interaktive Kundennähe und Agili-
tät in Bezug auf die Umsetzung einer 
zielgerichteten, integrierten Customer 
Journey mit dem Ziel höherer  
Abschlusswahrscheinlichkeiten setzen 
aber eine Standortbestimmung vor-
aus. Ein sogenannter „Digital Capabi-
lity Check-up“ liefert eine aussage-
kräftige Grundlage zur Entwicklung 
einer ganzheitlichen digitalen Strate-
gie sowie der damit verbundenen Um-
setzungs-Roadmap. 

7) Vgl. BaFin (2017). Rundschreiben 10/2017 
(BA) – Bankaufsichtliche Anforderungen an  
die IT (BAIT) vom 6. November 2017. Abruf-
bar unter www.bafin.de

8) CEBS = Committee of European Banking  
Supervisors, EBA = European Banking Autho-
rity.

Abbildung 7: Überblick über MaRisk-Bausteine und wesentliche 
 Änderungen 

Quelle: Dr. Rüsberg, afb, in Anlehnung an PwC GmbH
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